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MOTION EFFIZIENZ IM BAURECHT- BEHANDLUNGSFRISTEN IM RECHTSMITTELVERFAHREN

Sehr geehrter Herr Präsident

Ich ersuche Sie höflich, folgende Motion auf die Traktandenliste des Kantonsrats zu setzen:

Der Regierungsrat wird eingeladen, die gesetzlichen Grundlagen zur Einführung von

Behandlungsfristen für baurechtliche Rekurs- und Beschwerdeverfahren zu schaffen.

Beßründung

Das Bauverfahren im Kanton Schaffhausen dauert - nach der Erteilung der Baubewilligung -

erfahrungsgemäss sehr lange. Bereits das Bundesgericht musste unser Obergericht wegen

Rechtsverzögerung von Verfahren rügen. Dies wurde nicht zuletzt im Bericht der ZHAW vom 8. April

2019, in welchem die Effizienz der Bauverfahren im Kanton Schaffhausen analysiert wurde,

festgehalten. Und auch der Kantonsrat hat diesen Umstand in der Vergangenheit mehrfach

bemängelt. Er hat zwar unlängst die Pensen am Obergericht erhöht, was sich jedoch primär in den

übrigen Rechtsbereichen (z.B. Sozialversicherungsrecht, Strafrecht) bemerkbar gemacht hat. In

baurechtlichen Verfahren kann von einer spürbaren Entlastung nichts die Rede sein. Es drängt sich

daher auf, Massnahmen in Betracht zu ziehen, welche sich direkt auf die Beschleunigung von

baurechtlichen Verfahren auswirken.

Ein probates Mittet ist die Einführung von sog. Behandlungsfristen im Rechtsmittelverfahren

(Rekursverfahren vor Regierungsrat und Beschwerdeverfahren vor Obergericht), welche bereits in

anderen Kantonen problemlos angewendet werden und massgebtich zur Beschleunigung des

Rechtsmittelverfahrens dienen. Vorstellbar wäre eine Behandlungsfrist, angelehnt an den Kanton

Zürich (vgl. § 339a PBG), einzuführen. Zu diskutieren wären Details über die Dauer der Frist, eine

Unterscheidung nach der Stufe (Rekurs vs. Beschwerde) und der Zeitpunkt des Fristenlaufes

(Eingang des Rechtsmittels oder Abschluss Schriftenwechset).

Freundliche Grüsse
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Vorstoss

Motion von Nihat Tektas vom 8. März 2021 betreffend «Behandlungsfristen im Rechtsmittelverfahren»

Untenstehende Ratsmitglieder unterstützen mit ihrer Unterschrift den Vorstoss:

Name / Vorname

(bitte in Blockschrift eintragen)
Partei Unterschrift
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